
Rechtsverordnung 

zur Sicherung geschützter Landschaftsbe-
standteile im Donnersbergkreis, Gemarkung 
Weitersweiler, vom 15® Januar 1981 

Auf Grund des § 20 des Landesgesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Landespflegegesetz. -LPflG-) in der Fassung 
vom 5® Februar 1979 (GVB1• S • 37) wird verordnet? 

JL_L 
Die in § 2 näher beschriebenen und in der beigefügten Karte 
eilige tragenen Landschaft steile {Windschutzgehölze ) in der Ge
markung der Ortsgemeinde Weitersweiler werden mit Inkrafttre
ten dieser Verordnung unter den Schutz des Landespflegegeset-
zes gestellt® 

Li 

(1) Die geschützten Landschaftsbestandteile umfassen in der 
Gemarkung Weitersweiler die Grundstücke Pl®Nr« 611, 33hf 218, 
229f 225/2, 362, 696, 569, 52 3, 608, 3^3, 3^» 3^5® 

(2) Die Sehntzverordnung und die Schutzkarte liegen bei der 
Kreisverwaltung Donaersbergkreis -untere Landespflegebehörde» 
in Kirchheimbolanden zur Einsicht durch jedermann während der 
Dienststunden aus® 

Li 

Schutzzweck ist 

a) die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus» 
ha11 s, 

b) die Belebung und Gliederung des Landschaftsbildes, 

c) die Abwehr schädlicher Einwirkungen® 

LA 
( l )  I m  B a r e i c h  d e r  g e s c h ü t z t e n  L a n d s c h a f t s b e s t a n d t e i l e  s i n d  
alle Handlungen, die den Charakter der Gebiete verändern oder 
verändern können oder die geeignet sind, den besonderen 
Schutzzweck zu gefährden, verboten® 
Ohne Genehmigung der Landespflegebehörde ist insbesondere 
verboten? 

1® Die Errichtung- und Erweiterung von baulichen Anlagen aller 
Art, auch solcher, die keiner Baugenehmigung oder Bauan
zeige bedürfen mit Ausnahme von Wildfütterungsanlagen. 
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2® Das wesentliche Verändern der bisherigen Bodengestalt 
durch Abgraben, Auffüllen oder Aufschütten« 

3® Das Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Bild- und 
Schrifttafeln oder Inschriften« 

4® Das Lagern und Zelten sowie das Aufstellen von Wohnwagen. 

5. Das Beseitigen oder Beschädigen von Hecken, Bäumen oder 
anderen Gehölzen. 

6« Die Störung des Naturhaushalts durch Lärm oder auf andere 
Weise « 

7® Das Errichten oder Erweitern von Einfriedungen aller Art® 

8® Die Anlage oder Erweiterung von Park-t Sport-, Bade-, 
Zelt- oder Campingplätzen® 

9« Das Anlegen oder Erweitern von Material- oder Schrottla-
gerplät zen, 

10® Die Durchführung von Neu- oder Ausbaumaßnahmen im Stra
ßen- und Wegebau einschl. der Anlage von Reitwegen, 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn eine Gefährdung im 
Sinne des Abs. 1 ausgeschlossen ist, Die Genehmigung kann un
ter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden® 

(3) Die Genehmigung nach Abs® 2 wird durch die nach anderen 
Rechtsvorschriften notif@adig@ behördliche Zulassung ersetzt, 
wenn die Landespflegebehörde vor der Zulassung beteiligt wor
den ist und ihr Einverständnis erklärt hat. 

Li 
Genehmigungsbehörde ist die untere Landespflegebehörde bei 
der Kreisverwaltung Donnersbergkreis® Der Antrag ist schrift
lich über die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung bei der 
Genehmigungsbehörci® einzureichen. 

LI 
Ordnungswidrig im Sinne des § kO Abs. 1 Nr® 8 des Landespfle-
gegesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Ge
nehmigung entgegen 

1® § k Abs® 1 Ziff. 1 bauliche Anlagen aller Art, 
auch solche, die keiner Baugenehmigung ©der 
Bauanzeige bedürfen, errichtet oder erweitert, 

2. § h Abs. 1 Ziff. 2 die bisherige Bodengestalt 
durch Abgraben, Auffüllen oder Aufschütten we
sentlich verändert® 

3, § k Abs® 1 Ziff. 3 Plakate, Bild- und Schrift
tafeln oder Inschriften aufstellt oder anbringt. 
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4# § 4 Abs® 1 Ziff. 4 lagert 9 zeltet sowie Wohn« 
wagen aufstellt® 

5® § 4 Abs® 1 Ziff® 5 Hecken, Bäume oder andere 
Gehölze beseitigt oder beschädigt« 

6® § 4 Abs® 1 Ziff. 6 den Naturhaushait durch 
Lärm oder auf andere Weise stört« 

7® §4 Abs® 1 Ziff. 7 Einfriedungen aller Art er
richtet oder erweitert® 

8« § 4 Abs« 1 Ziff. 8 Park-9 Sport-,, Bade-, Zelt-
oder Campingplätze anlegt oder erweitert® 

9® § 4 Abs® 1 Ziff. 9 Material- oder Schrottla
gerplätze anlegt oder erweitert® 

10® § 4 Abs® 1 Ziff. 10 Neu- oder AusbaumaBnahraen 
im Straßen- und Wegebau einschl. der Anlage 
von Reitwegen durchführt® 

Li 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Staats 
anzeiger für Rheinland-Pfalz in Kraft® 

Kirchheimbolanden9 den 15® Januar 1981 
Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
-Untere Landespflegebehörde-
Im Auftrag 

flciu&r 
Remler 
Regierungsrat z®A® 


